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ÜBER DAS LEBEN HINAUS
Wie Sie mit Ihrem Testament Zukunft gestalten

Kinder: Heute. Morgen. Übermorgen.
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ÜBERSICHT
Diese Broschüre enthält Anregungen und zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie selbstbestimmt und verantwortungsbewusst Ih-
ren Nachlass regeln können. Sie gibt Ihnen einen Überblick über rechtliche Fragen und erklärt, was Sie zugunsten Ihrer Angehöri-
gen tun können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie mit einem Testament zugunsten der Peter Maffay Stiftung zur Verbesserung 
der Lebensumstände von Kindern beitragen können.
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Der freie Wille zur Verantwortung
Was uns Menschen einzigartig macht, ist unser freier Wille. Sie machen sich Gedanken über die Absicherung jener Menschen, die 
Ihnen lieb sind? Das zeugt von einem großen Verantwortungsbewusstsein. Und vielleicht von Ihrer Überzeugung, ein wenig von 
dem Schönen und Guten in Ihrem Leben teilen zu wollen. Schwierig wird es bei der Absicherung der uns nahestehenden Menschen 
über unser eigenes Leben hinaus, denn der Gedanke an ein Testament erinnert an die eigene Sterblichkeit. Doch Testamente bieten 
auch Chancen: Wenn Sie über die Regelung Ihres Nachlasses frühzeitig nachdenken, können Sie damit ein Stück Zukunft in Ihrem 
Sinn gestalten.

Zur Absicherung Ihrer Liebsten ist ein Testament wichtig. Darüber hinaus dient es als Manifest Ihrer Persönlichkeit und sorgt dafür, 
dass Ihre Werte und Ideale weiterleben. Und wenn Hilfe für benachteiligte Kinder – und damit die Arbeit der Peter Maffay Stiftung 
– für Sie dazugehört, freut uns das besonders. Durch Ihre testamentarische Begünstigung der Peter Maffay Stiftung eröffnen Sie 
traumatisierten Kindern neue Möglichkeiten. 

Ihre Hilfe hat dabei eine besonders weitreichende Perspektive: 
Schließlich sind Kinder die Gestalter der Zukunft!

Es grüßen Sie herzlich

Peter Maffay Albert Luppart
Stiftungsvorsitzender Geschäftsführer der Peter Maffay Stiftung

PS: Die vorliegende Broschüre versteht sich als Leitfaden für die Testamentsgestaltung. Sie gibt Ihnen einen Überblick über 
die wichtigsten Grundlagen des Erbrechts. Dabei ersetzt sie jedoch nicht die Beratung im Einzelfall. Weitergehende erb- und 
steuerrechtliche Fragen klären Sie daher bitte mit einem Notar, Rechtsanwalt oder Steuerberater Ihres Vertrauens.
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Warum ohne Testament nicht für alles gesorgt ist
Niemand denkt gern daran, sein Testament zu machen – klingt das doch so endgültig. Hinzu kommt, dass das deutsche Erbrecht 
sehr komplex ist und es uns allen schwerfällt, uns mit komplizierten Paragraphen zu beschäftigen. Wenn allerdings kein Testament 
vorliegt, gilt die gesetzliche Erbfolge, die ausschließlich Familienangehörige und gegebenenfalls den Staat berücksichtigt.

Wir wollen Ihnen hier eine Orientierung über die wichtigsten Erbfolgeregelungen geben. Sie erfaren, wer erbberechtigt im Sinne 
des Erbrechts ist, was es mit „Ordnungen“, mit Verwandtschaftsgrad und Familienstand auf sich hat.

Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Erbfolge sind im Falle des 
Ablebens der Ehegatte, die leiblichen Verwandten (auch nicht 
eheliche Kinder) und adoptierte Kinder erbberechtigt. Über die 
Höhe des Erbanteils entscheidet der Verwandtschaftsgrad. Die 
leiblichen Verwandten werden im Juristendeutsch in verschiedene  
„Ordnungen“ eingeteilt:

• VERWANDTE 1. ORDNUNG
sind Kinder und Kindeskinder

• VERWANDTE 2. ORDNUNG
sind Eltern, Geschwister und deren Abkömmlinge

• VERWANDTE 3. ORDNUNG
sind Großeltern und deren Abkömmlinge

• VERWANDTE 4. ORDNUNG
sind Urgroßeltern und deren Abkömmlinge.

Grundsätzlich gilt die gesetzliche Erbfolge nach dem Prinzip: Ver-
wandte einer höheren Ordnung gehen vor. Wenn die eigenen Kinder 
noch leben, bekommen deshalb deren Kinder (die Enkel des Ver-
storbenen) gesetzlich keinen Erbanteil zugesprochen. Neben dem 
Verwandtschaftsgrad ist bei der gesetzlichen Erbregelung noch der 
Familienstand des Verstorbenen entscheidend. Beide zusammen, Fa-
milienstand und Verwandtschaftsverhältnis, ergeben dann die kon-
krete Erbverteilung.

BEI EHEPAAREN
Ehegatte und Kinder bekommen vom Gesetz Vorrang eingeräumt. 
Ehegatten erhalten mindestens 25% des Erbes, bei Paaren ohne 
Kinder sind es sogar 75%. Vollständig geht das Erbe dann an den 
Ehepartner, wenn keine Erben 1. und 2. Ordnung und auch keine 
Großeltern da sind. Etwas anders sieht es aus, wenn Gütertrennung 
vereinbart wurde (siehe Tabelle nächste Seite).

BEI UNVERHEITATETEN PAAREN
Unverheiratete Paare werden vom Gesetzgeber benachteiligt. Der 
überlebende Partner kann ohne Testament keinerlei Erbanspruch 
geltend machen.

BEI ALLEINERZIEHENDEN UND UNVERHEIRATETEN
Hier ist das Kind Alleinerbe, wenn die alleinerziehende Mutter oder 
der alleinerziehende Vater verstirbt bzw. ein Elternteil der 
unverheirateten Eltern verstirbt.

BEI ALLEINSTEHENDEN OHNE LEIBLICHE VERWANDTE
Falls diese Personen keine Festlegungen in einem Testament 
getroffen haben, fällt ihr Erbe vollständig an den Staat.

TIPP: Verfassen Sie ein Testament und nutzen Sie Ihre individuelle 
Gestaltungsfreiheit.
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Wo ein letzter Wille ist, ist ein Weg
Der gesetzliche Güterstand von Eheleuten ist die Zugewinngemeinschaft. Sie können durch einen notariellen 
Ehevertrag auch etwas anderes vereinbaren, wie etwa die Gütertrennung. Dann gelten andere Regelungen für 
den Erbanspruch des Ehegatten.

Nachkommen Verheiratet mit Zugewinngemeinschaft Verheiratet mit Gütertrennung

Keine Kinder
∙ 75 % erhält der Ehegatte
∙ 25 % gehen an Verwandte 2., 3. oder 
  4. Ordnung

∙ 50 % erhält der Ehegatte
∙ 50 % erhalten Verwandte ab der 
  2. Ordnung

Zwei Kinder ∙ 50 % erhält der Ehegatte
∙ Je 25 % erhalten die beiden Kinder

∙ 33,3 % erhält der Ehegatte
∙ 33,3 % gehen an jedes Kind

Ein Kind lebt, ein Kind ist verstorben, dieses 
hat zwei eigene Kinder (also Enkel des 
Erblassers) hinterlassen

∙ 50 % erhält der Ehegatte
∙ 25 % erhält das Kind
∙ Je 12,5 % erhalten die beiden Enkel

∙ 33,3 % erhält der Ehegatte
∙ 33,3 % gehen an das Kind
∙ Je 16,66 % erhalten die beiden Enkel

Nachteil der gesetzlichen Regelung

Für den Fall, dass Sie ganz auf ein Testament verzichten, werden 
beispielsweise Ihre Enkel nicht bedacht, wenn Ihre Kinder noch  
leben. Freunde oder entfernte Verwandte spielen nach den 
starren gesetzlichen Regelungen überhaupt keine Rolle. Auch 
die unverheirateten Partner des Erblassers gehen vollständig 
leer aus. Selbst

bei existierenden Ehegatten und Kindern kann die Regelung 
innerhalb des Gesetzesrahmens Erbstreitigkeiten verursa-
chen: Wollen zum Beispiel die Kinder das Haus verkaufen, 
in dem der Ehegatte des Erblassers noch lebt, kann es zur 
Zwangsversteigerung kommen, wenn die Parteien sich nicht 
einigen.

Investieren Sie in ein besseres Heute und Morgen:
Kinder haben es nicht in der Hand, in welche Lebensumstände sie hineingeboren werden. 

Wir helfen Kindern in Not – bitte helfen auch Sie. 
Ich versichere Ihnen, dass Ihr Geld dort ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird.
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Wie Sie mit einem Testament Ihren Willen festlegen
Nur mit einem Testament können Sie weitgehend selbstständig bestimmen, wer Sie einmal in welchem Umfang beerben soll. Sie 
verfügen darin weitgehend uneingeschränkt über Ihren Nachlass; nur den Pflichtteil für nahe Verwandte gilt es zu beachten. 

WEM DER PFLICHTTEIL ZUSTEHT

Sie können in Ihrem Testament natürlich Freunde oder entfernte 
Verwandte bedenken, die Ihnen persönlich nahestehen. Darüber 
hinaus können Sie Ihr Vermögen oder einen Teil Ihres Vermögens 
einer steuerbegünstigten Körperschaft für gemeinnützige Zwecke 
steuerbefreit zukommen lassen. Begrenzt wird die Freiheit, Ihren 
letzten Willen im Testament zu formulieren, nur durch den soge-
nannten Pflichtteil. Durch seine Einführung wollte der Gesetzgeber 
verhindern, dass nahe Verwandte vom Erbe gänzlich ausgeschlossen 
werden.

TIPP: Anspruch auf einen Pflichtteil haben nur Ehegatten, Kinder 
und Eltern des Verstorbenen. Enkel erhalten nur dann einen Pflicht-
teil, wenn der Elternteil, der vom Erblasser abstammt, ebenfalls ver-
storben ist. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. 

EIN BEISPIEL

Der Verstorbene hinterlässt einen Ehepartner und zwei Kinder. Ohne 
Testament steht den Berechtigten im Fall der Zugewinngemein-
schaft der gesetzliche Erbteil zu, dies sind für den Ehegatten 50 % 
und für die beiden Kinder jeweils 25 %. Die Pflichtteile betragen die 
Hälfte: Der Ehegatte hat Anspruch auf 25 % und die beiden Kinder 
auf jeweils 12,5 %.

WAS EIN TESTAMENT REGELN KANN

Außer dem Pflichtteil gibt es keine weiteren Beschränkungen für ein 
Testament. Ein zusätzlicher Regelungspunkt kann die Testaments-
vollstreckung sein. So können Sie in einem Testament eine Person 
oder Organisation Ihres Vertrauens mit der Abwicklung des Nachlas-
ses beauftragen.

VOR-, NACH- UND ERSATZERBEN

Mit einer testamentarischen Regelung kann man zudem die Erbfolge 
bestimmen. So können Sie zum Beispiel Vor- und Nacherben bestim-
men. Angenommen, Sie sind verheiratet und haben keine Kinder, so 
erbt zum größten Teil Ihr Partner. Verstirbt er oder sie, wird Ihr Ver-
mögen, wenn Sie und Ihr Ehegatte nichts anderes verfügt haben, 
ausschließlich an die leiblichen Verwandten Ihres Partners weiterver-
erbt.

Durch die Bestimmung eines Nacherben können Sie diese Regelung 
aufheben: Verstirbt der Partner, erhält der Nacherbe das Vermögen. 
In Ihrem Testament können Sie ein Erbe zudem mit einer Verpflich-
tung verknüpfen. So kann zum Beispiel dem Kind, das Ihren Partner 
im Alter pflegt, ein höherer Erbanteil zugedacht werden. Ein Erbe 
kann auch mit der Auflage der Grabpflege verknüpft werden. Man 
kann sogar die Vorerbschaft beschränken, damit der Nachlass nicht 
vollständig vom Vorerben aufgebraucht wird. Für den Fall, dass ein 
Erbe vor der Testamentseröffnung stirbt oder das Erbe ausschlägt, 
können Sie in Ihrem Testament auch einen Ersatzerben bestimmen.

DAS GEMEINSAME EHEGATTENTESTAMENT

Sind Sie verheiratet, kann auch ein Ehegattentestament infrage kom-
men. Bei dieser Variante setzten sich die Ehepartner in einem ge-
meinsamen Testament gegenseitig als Alleinerben ein. Gleichzeitig 
kann verfügt werden, wer den zuletzt Verstorbenen beerben soll. Für 
ein Ehegattentestament gelten die üblichen Formvorschriften, die 
auch für ein einfaches Testament verbindlich sind: Es kann eigenhän-
dig erstellt werden und muss die Unterschrift beider Partner tragen; 
Sie können es aber auch mithilfe eines Notars abfassen. Ein Widerruf 
ist, solange beide Ehegatten noch leben, durch einen der Partner 
möglich. Der Widerruf muss notariell beurkundet und dem anderen 
Partner formell zugestellt werden.
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Wie ein Testament aufgesetzt, aufbewahrt, 
notfalls widerrufen und vollstreckt wird
Ob Sie Ihr Testament eigenhändig oder mit notarieller Unterstützung abfassen, entscheiden Sie selbst. Im Folgenden erfahren Sie, 
was bei der Erstellung eines Testaments zu berücksichtigen ist, welche Möglichkeiten des Widerrufs es gibt und wo Sie dieses wich-
tige Dokument am besten aufbewahren.

EIN TESTAMENT EIGENHÄNDIG AUFSETZEN

Sie können Ihr Testament eigenhändig aufsetzen; dabei gilt es aller-
dings einige Regeln zu beachten:

•Das Testament muss von Ihnen vollständig handschriftlich  
verfasst werden

•Es sollte Ihre Unterschrift sowie Angaben zu Ort und Datum der  
Abfassung beinhalten

•Es darf keine Streichungen enthalten, die Anlass für eine  
Testamentsanfechtung sein können

•Alle Regelungen sind so klar und eindeutig wie möglich  
festzulegen

•Die Seiten sollten Sie durchnummerieren, damit klar ersichtlich  
ist, dass keine Teile fehlen

•Schreiben Sie das Testament am besten „in einem Guss“ 
herunter. Wenn Sie nachträglich Seiten austauschen, kann das 
später zu Problemen führen

EIN TESTAMENT BEIM NOTAR ABFASSEN

Sie können Ihr Testament auch mithilfe eines Notars verfassen. Das 
ist der sicherste Weg, den wir Ihnen empfehlen möchten. Mit der Hil-
fe des Notars regeln Sie kompliziertere Erbfragen und fassen ein ein-
wandfreies, auslegungssicheres Testament ab. Darüber hinaus bietet 
ein notarielles Testament größere Sicherheit gegen Fälschung. Auch 
eine Testamentsanfechtung mit der Begründung der Geschäftsunfä-
higkeit ist dann kaum noch möglich, da der Notar Ihre Testierfähig-
keit bestätigt. Für die Aufbewahrung des Testaments sorgt er auto-
matisch: Er hinterlegt es beim Nachlassgericht. Natürlich müssen die 
Notarleistungen bezahlt werden. Dafür sparen die Erbnehmer den 
kostenpflichtigen Erbschein beim Nachlassgericht ein, der bei einem 
eigenhändigen Testament notwendig ist.

EIN TESTAMENT WIDERRUFEN

Ein Testament, egal ob eigenhändig oder mit der Hilfe eines Notars 
verfasst, kann jederzeit geändert oder aufgehoben werden. Haben 
Sie bereits früher ein Testament eigenhändig verfasst, genügt es 
schon, ein Testament mit neuerem Datum aufzusetzen, welches 
das vorherige automatisch ungültig werden lässt. Sicherheitshalber 
sollten Sie jedoch das alte Testament vernichten oder mit einem 
Ungültigkeitsvermerk versehen. Wird das Testament beim Nachlass-
gericht aufbewahrt, müssen Sie es sich aushändigen lassen bzw. es 
durch ein neues ersetzen. Auch in diesem Fall sollten Sie sicherheits-
halber die alte Fassung vernichten.

EIN TESTAMENT AUFBEWAHREN

Bei der Frage nach der besten Aufbewahrung sind Sie an keine 
Vorschriften gebunden. Sie können das Testament bei sich zu Hause 
aufheben und einer Person Ihres Vertrauens den Aufbewahrungsort 
nennen. Sie können es auch bei Ihrem Anwalt, einem Notar oder 
dem Nachlassgericht hinterlegen. Wählen Sie das Nachlassgericht, 
fallen einmalig geringe Gebühren an. Bei einem Nachlasswert von 
beispielsweise 50.000,– Euro sind dies 33,– Euro, bei einem Erbe von 
100.000,– Euro zahlen Sie 51,75 Euro.

TIPP: Haben Sie Ihr Testament eigenhändig aufgesetzt, empfeh-
len wir Ihnen die Hinterlegung beim Nachlassgericht. Nur dann ist 
gewährleistet, dass im Falle Ihres Ablebens alle Erben und Begüns-
tigten zuverlässig und automatisch informiert werden.
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Investieren Sie in ein besseres Übermorgen:
Ohne Toleranz geht es nicht. Die Peter Maffay Stiftung bemüht sich mit Symposien, Gesprächsrunden und

trilateralen Schulaustauschprogrammen um mehr Verständnis zwischen den Kulturen und Religionen.

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG

Ist ein Alleinerbe eingesetzt, ist die Vollstreckung Ihrer Verfügun-
gen recht einfach. Schwieriger kann es bei mehreren Erben wer-
den, denen jeweils ein Teil des Erbes zugewiesen wird. Dann erhält 
ein einzelner Erbe das Alleineigentum an einer Sache erst im Zuge 
einer formellen Erbauseinandersetzung. Solche Auseinander-
setzungen können leicht in Streitigkeiten münden. Mit genauen 
Teilungsanordnungen lässt sich das vermeiden: Jeder Erbe hat 
damit klare Vorgaben, welche Gegenstände, Immobilien oder Geld- 
beträge er erhält. 

Für die Umsetzung des letzten Willens ist der Testamentsvollstrecker 
zuständig. Im Testament kann man eine oder mehrere Personen sei-
nes Vertrauens für diese Aufgabe bestimmen. Oder man überlässt 
dem Nachlassgericht die Berufung eines Testaments-vollstreckers. 
Zu seinem Aufgaben gehören insbesondere die Sichtung und Be-
wertung des Nachlasses, die Verteilung unter den Erben und die Er-
füllung von Vermächtnissen und Auflagen.

Sie haben das letzte Wort
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Welche speziellen Formen der Nachlassregelung 
es gibt: Vermächtnis, Schenkung oder Erbvertrag
Eine Erbschaft bezieht sich in der Regel auf den gesamten Nachlass und nicht auf einzelne Vermögensteile – 
einschließlich möglicher Schulden. Dennoch können Sie Ihren Nachlass flexibel und in Ihrem Sinn regeln: 
durch Vermächtnis, Schenkung und Erbvertrag.

DIE ERBEINSETZUNG

ach deutschem Erbrecht tritt ein Erbe umittelbar für alle Rechte und 
Pflichten des Erblassers ein. Dabei haftet er grundsätzlich auch mit 
seinem eigenen Vermögen für Schulden aus dem Nachlass. Verfügen 
Sie in Ihrem Testament beispielsweise zusätzliche Auflagen und Ver-
mächtnisse, ist der von Ihnen eingesetzte Erbe dazu verpflichtet, sie 
zu erfüllen.

DAS VERMÄCHTNIS

Wollen Sie eine Ihnen nahestehende Person oder Organisation nur 
mit einem bestimmten Teil Ihres Nachlasses bedenken, ist das Ver-
mächtnis ein geeigneter Weg. Mit einem Vermächtnis können Sie im 
Rahmen eines Testaments entweder eine genau benannte Geldsum-
me oder einen Wertgegenstand, aber auch ein Wohnrecht oder eine 
monatliche Zahlung verbinden. So können Sie zum Beispiel einem 
guten Freund Ihr Fahrzeug vermachen, einer Großtante Wohnrecht 
in einer Eigentumswohnung gewähren oder einer gemeinnützigen 
Organisation wie der Peter Maffay Stiftung eine bestimmte Geldsum-
me zukommen lassen. Dies ist auch möglich, wenn ein Alleinerbe 
von Ihnen bestimmt wurde. 

Ein entsprechender Zusatz in Ihrem Testament könnte beispielswei-
se lauten: „Meine Münzsammlung vermache ich meinem 
besten Freund XYZ.“ 

Oder: „Das Geld auf meinem Sparbuch bei der Bank XY 
erhält der Verein Z.“

Im Übrigen sind Vermächtnisse zugunsten gemeinnütziger Organi-
sationen von der Erbschaftsteuer befreit, sodass Sie die Möglichkeit 
haben, die wichtigesten Güter nahen Angehörigen zu hinterlassen 
und darüber hinaus eine gute Sache zu unterstützen.

TIPP: Bei der Testamentseröffnung wird Ihr Nachlass zunächst nur 
an die Erben verteilt. Die Vermächtnisnehmer erhalten sodann die ih-
nen durch Sie zugedachten Gegenstände, Rechte oder Geldbeträge 
von den Erben, gegen die sie durch Ihr Vermächtnis einen Erfüllungs-
anspruch haben.

DIE SCHENKUNG

Bei einer Schenkung gibt es mehrere Varianten. Sie können die 
Schenkung unter Lebenden sofort vollziehen. Alternativ können Sie 
auch ein „Schenkungsversprechen zu Lebzeiten auf den Todesfall“ 
abgeben. Dann wird die Schenkung erst bei Ihrem Ableben vollzo-
gen. Verstirbt der Beschenkte vor Ihnen, ist natürlich auch die Schen-
kung gegenstandslos geworden. Die dritte Variante wird als „Vertrag 
zugunsten Dritter auf den Todesfall“ bezeichnet. Sie bezieht sich vor 
allem auf Guthaben bei Sparkassen und Banken. Sie können bei Ihrer 
Bank vertraglich vereinbaren, dass ein Guthaben im Fall Ihres Todes 
auf einen Dritten übertragen wird. Eine notarielle Beurkundung ist 
nicht notwendig.

DER ERBVERTRAG

Wollen Sie mit Ihrem Ehepartner eine andere Erbfolge vereinbaren 
oder die Nachfolge in Ihrem Unternehmen sichern, kann ein Erbver-
trag sinnvoll sein. Mit ihm wird zu Lebzeiten ein Erbe bestimmt. Die-
ser Erbvertrag muss im Beisein eines Notars geschlossen und kann 
nur im beidersei-tigen Einverständnis widerrufen werden. Nehmen 
wir das Beispiel der Unternehmensnachfolge. Ein Erbvertrag emp-
fiehlt sich, wenn Sie einen Erben als Nachfolger in Ihrem Unterneh-
men halten wollen. Durch den Erbvertrag erhalten Sie und er die Si-
cherheit, dass im Fall Ihres Ablebens die Nachfolge geregelt ist.
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Wie Sie die Peter Maffay Stiftung 
unterstützen können
Da Stiftungen grundsätzlich auf Dauer angelegt sind, eignen sie sich gut für die Testamentsgestaltung. 
Ihre eigene oder eine andere gemeinnützige Stiftung testamentarisch bedenkend, können Erblasser so dafür sorgen, 
dass ihr gesellschaftliches Engagement nachhaltig weiterlebt. Eine Stiftung kann per Vermächtnis oder auch mittels Erbschaft 
testamentarisch bedacht werden.

Für eine Zuwendung an uns stehen Ihnen verschiedene Gestaltungs-
formen zur Verfürung. Zunächst können Sie entscheiden, ob die 
Zuwendung im Fall Ihres Ablebens oder bereits zu Ihren Lebzeiten 
wirksam werden soll.

NACHLASS FÜR GEMEINNÜTZIGEN ZWECK:
VERMÄCHTNIS IST ERSTE WAHL

Möchten Sie uns in Ihrem Nachlass bedenken, können Sie das in 
Form eines Vermächtnisses, eines Erbvertrags oder eines Erbanteils 
tun. Darüber hinaus kommt ein „Schenkungsversprechen auf den 
Todesfall“ oder ein „Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall“ in-
frage; Details auf Seite 8.

TIPP: Die gebräuchlichste Form der Nachlassübertragung an eine 
gemeinnützige Organisation ist das Vermächtnis.

STIFTUNG VON TODES WEGEN

Bei der Stiftung von Todes wegen sind die Formvorschriften des 
Erbrechts zu beachten. Als Stiftungsgeschäft kommen das Testa-
ment oder der Erbvertrag in Betracht; die Vermögenszuwendung 
geschieht durch Erbeinsetzung, Vermächtnis oder Auflage. Die An-
erkennung einer Stiftung von Todes wegen wird erst nach Eröffnung 
der letztwilligen Verfügung eingeholt. Soweit es sich um eine selbst-
ständige und rechtsfähige Stiftung handelt, entsteht sie mit dem 
Todestag des Stifters als rechtsfähiges Gebilde, allerdings erst unter 
rückwirkender Anerkennung durch die Stiftungsbehörde.

UNTERSTÜTZUNG ZU LEBZEITEN: SCHENKEN SIE ZUKUNFT

Sie möchten unsere Arbeit bereits zu Lebzeiten fördern? Über die 
Hilfe durch eine Förderpatenschaft für die Peter Maffay Stiftung hi-
naus, mit der Sie positive Veränderungen bewirken können, kommt 
die Schenkung unter Lebenden infrage. Sie wird bereits auf Seite 8 
erläutert.

DAUERHAFT HELFEN MIT IHRER EIGENEN STIFTUNG

Oder aber Sie gründen Ihre eigene unselbstständige Stiftung  
unter dem Dach der Peter Maffay Stiftung. Bei der unselbstständi-
gen Stiftung wird Ihr Vermögen langfristig angelegt. Nur die Erträge 
werden für die ausgewählten Zwecke eingesetzt. So bleibt das Ver-
mögen unangetastet und kann in Ihrem Sinn dauerhaft arbeiten. In 
der Regel trägt eine solche Stiftung den Namen der Gründerin bzw. 
des Gründers, zum Beispiel „Sabine-Müller-Stiftung für traumatisier-
te Kinder“.

Die finanzielle Mindestausstattung einer unselbstständigen Stiftung 
sollte bei mindestens 10.000 Euro liegen. Die Verwaltung und zweck-
gemäße Mittelverwendung wird von uns garantiert.

WAS SIE UNS VERERBEN, BLEIBT VERSCHONT

Sie erwägen, uns im Rahmen Ihres Testaments zu bedenken?
Das würde uns sehr freuen – und dies hat zudem einen großen Vor-
teil:

TIPP: Was Sie uns zukommen lassen, ist von Steuern befreit. Ihre 
Mittel fließen also ungeschmälert in die Projektarbeit. Grundsätzlich 
können Sie folgende Unterstützungsmöglich-keiten wählen.

• Sie schenken uns das Vertreuen, dass wir im Erbfall über die  
 Mittel frei verfügen und sie in laufendenProjekten einsetzen  
 können.

• Sofern Sie Ihre Mittel gezielt einsetzen möchten, können Sie  
 inhaltliche Schwerpunkte in der Arbeit der Peter Maffay Stiftung 
 für Ihr Vermächtnis wählen: Das sind etwa Ferienaufenthalte für 
 traumatisierte Kinder auf Mallorca oder in Bayern oder Schulpro- 
 jekte für Kinder in Rumänien.
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Wer Ihr Ansprechpartner ist
Die verlässliche und sichere Verwendung der uns anvertrauten Mittel ist die Grundlage dafür, dass Sie uns Ihr Vertrauen entgegen-
bringen können. Dazu gehört auch die transparente Struktur der Peter Maffay Stiftung, deren Organe dafür Sorge tragen, dass der 
Stiftungszweck auch wirklich erfüllt wird: die Förder-ung von Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, Jugend- und Altenhilfe und 
des öffentlichen Gesundheits- und Wohlfahrtswesens, die selbstlose Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen, 
geistigen und seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind, und die Unterstützung von bedürftigen Menschen im 
In- und Ausland. Und dazu zählt außerdem Transparenz in der Beratung Ihrer Erbschaftsplanung.

Ein Testament ist eine sehr persönliche Angele-
genheit. Es berührt gleichermaßen materielle und 
immaterielle Fragen: Wer soll erhalten, was ich mir 
erarbeitet habe? Welche Ideale und Werte, die mir 
wichtig sind, will ich über mein Leben hinaus för-
dern? Bei diesen Fragen stehen wir Ihnen gern als 
Gesprächspartner zur Verfügung.

Wollen Sie die Hilfe für benachteiligte Kin-
der dauerhaft sichern und bedenken Sie da-
her – in welcher Form auch immer – die  
Peter Maffay Stiftung testa-mentarisch, bieten wir 
Ihnen zudem eine fachliche Prüfung Ihrer Formu-
lierung durch Anwälte an, mit denen wir vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten.

Albert Luppart
E-Mail: stiftung@petermaffay.de
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Wie Sie alles im Blick behalten können
Diese Formen stehen für die Regelung des Nachlasses zur Verfügung. 

ZU LEBZEITEN

SCHENKUNG UNTER LEBENDEN
Kann aus persönlichen und steuerlichen Gründen infrage 
kommen. Weitere Informationen: ab Seite 9.

STIFTUNGSGRÜNDUNG
Für die langfristige Anlage Ihres Vermögens. Für die Errichtung 
einer Stiftung können ideelle Ziele und steuerliche Gründe aus-
schlaggebend sein. Details auf Seite 10.

IM TODESFALL

EINZELN ODER GEMEINSAM
Möchten Sie ein Einzeltestament oder ein Ehegattentestament 
abfassen? (siehe Seite 6)

EIGENHÄNDIG ODER NOTARIELL
Möchten Sie Ihr Testament eigenhändig oder notariell 
aufsetzen? (siehe Seite 7)

VERMÄCHTNIS
Möchten Sie einem Menschen und/oder einer Organisation einen 
bestimmten Geldbetrag oder einen bestimmten 
Gegenstand per Vermächtnis übertragen? (siehe Seite 9)

PFLICHTTEILE
Beachten Sie bei Ihrer Planung die Pflichtteile für Ehegatten, 
Kinder und Eltern. (siehe Seite 6)

VOR-, NACH- UND ERSATZERBEN
Wollen Sie für alle Fälle Vor-, Nach- und Ersatzerben 
bestimmen? (siehe Seite 6)

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG
Sie können bestimmen, wer Ihr Testament vollstrecken soll. 
(siehe Seite 7)

SOZIALES ANLIEGEN
Möchten Sie die Peter Maffay Stiftung in Ihrem Testament 
bedenken? (siehe Seite 11)

SCHENKUNG
Möglich sind ein notariell zu beurteilendes Schenkungsverspre-
chen zu Lebzeiten auf den Todesfall und ein sogenannter Vertrag 
zugunsten Dritterauf den Todesfall. (siehe Seite 9) 

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 

ERBVERTRAG
Kann eine sinnvolle Variante sein, wenn Sie mit Ihrem Ehepartner 
eine andere Erbfolge vereinbaren oder die Nachfolge in einem 
Unternehmen sichern wollen. (siehe Seite 9) 

 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 

STIFTUNG VON TODES WEGEN
Eine Stiftung von Todes wegen können Sie durch Testament, 
Vermächtnis oder Erbvertrag errichten. (siehe Seite 9)

TESTAMENTSPLANUNG AUF EINEN BLICK



Fundació Tabaluga | Fundaţia Tabaluga

13

STEUERTABELLE
Steuerfragen spielen auch bei Erbschaften eine wichtige Rolle. Der 
Gesetzgeber hat lediglich Zuwendungen an gemeinnützige Orga-
nisationen grundsätzlich von der Steuerpflicht befreit. Alle anderen 
Erben müssen die erhaltenen Vermögensteile versteuern, sobald 
ihr Wert die eingeräumten Freibeträge übersteigt. Für die Höhe der 
Steuerpflicht sind zwei Kriterien maßgebend.

Erstens das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Erblasser und  
Erben und zweitens die Höhe der Erbschaft. Das Verwandt-
schaftsverhältnis entscheidet über die Steuerklasse, mit der die  
Erbschaft besteuert wird. Je näher das Verwandtschaftsverhältnis ist,  
desto niedriger ist der Steuersatz und umso höher der eingeräumte  
Freibetrag.

WER STEUERKLASSE FREIBETRAG IN EURO

Ehepartner/Eingetragene Lebenspartner I FREIBETRAG IN EURO

Kinder und Stiefkinder I 500.000

Enkelkinder, wenn das (Stief-)Kind des Erblassers, I 400.000

das der Elternteil der Enkelkinder ist, verstorben ist I 400.000

Kinder der (Stief-)Kinder I 200.000

Eltern und Großeltern bei Erwerb von Todes wegen I 100.000

Eltern und Großeltern bei Zuwendung unter Lebenden sowie Geschwister, Neffen und 
Nichten, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern und geschiedener  
Ehepartner

II 20.000

Alle übrigen Erben und Beschenkten III 20.000

Beschränkte Steuerpflicht – 2.000

Das zweite Kriterium für die Steuerpflicht ist die Höhe der  
Erbschaft. Für die Besteuerung gelten 7 Tarifstufen, die abhängig 
vom Wert des steuerpflichtigen Erwerbs sind, und verschiedene, von 
der Steuerklasse abhängige Steuersätze:

WERT DES STEUERPFLICHTIGEN ERBES BIS 
EINSCHLIESSLICH … EURO (§ 10 ERBSTG)

STEUERSATZ IN %, JE NACH STEUERKLASSE

I II III

75.000 7 15 30

300.000 11 20 30

600.000 15 25 30

6.000.000 19 30 30

13.000.000 23 35 50

26.000.000 27 40 50

Über 26.000.000 30 43 50

TESTAMENTSPLANUNG AUF EINEN BLICK
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VERMÖGENSÜBERSICHT
Diese Seite ist für Ihre privaten Notizen gedacht. Sie können sich 
damit einen Überblick über Ihr Vermögen verschaffen und ein 
Gespräch mit dem Notar vorbereiten. Soweit Sie die derzeitigen  
Beträge oder Werte nicht kennen, genügt es für die erste Planung, 
die einzelnen Vermögensteile überschlägig zu schätzen.

Ziehen Sie am Ende eventuelle Verpflichtungen ab, haben Sie einen 
guten Überblick über Ihren Vermögensstand. In der rechten Spalte 
können Sie anschließend eintragen, wer die jeweiligen Vermögens-
teile voraussichtlich erben soll.

WAS WERT WER SOLL ERBEN?

Bankguthaben/Wertpapiere

Aktien

Wertpapiere

Sparguthaben

Bank-/Girokonto

Versicherungen

Lebensversicherungen

Bausparverträge

Immobilien

Wohnung

Haus, Grundstück

Mobilien

Schmuck

Bilder

Antiquitäten

Möbel

Teppiche

Sammlungen

Sonstige Wertgegenstände

Summe______________________________Euro

- Verpflichtungen ____________________Euro

= Vermögensstand ____________________Euro

TESTAMENTSPLANUNG AUF EINEN BLICK
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Wie die Peter Maffay Stiftung hilft
Gegründet wurde die Peter Maffay Stiftung im Jahr 2000. 
Ihr Vorsitzender ist Peter Maffay, die Geschäftsführung obliegt Albert Luppart.

Die Stiftung – Standorte und Aktivitäten

Der Sitz der Stiftung befindet sich in der Klenzestraße 1 in 82327 Tutzing am Starnberger See.

Ein weiterer Sitz wurde mit der Fundación Tabaluga ab 2003 in Pollença auf Mallorca eingerichtet. Die weitläufige Finca Ca’n Llom-
part auf Mallorca bietet eine Reihe von attraktiven Möglichkeiten für bis zu 14 Kinder und Jugendliche, die hier mit ihren Thera-
peuten wichtige, neue Erfahrungen sammeln können. Sie war das erste Projekt der damals noch jungen Stiftung. Büro und Sitz der 
Stiftung in Spanien liegen im Zentrum des Dorfes Pollença. Das mallorquinische Stadthaus dient als Schnittstelle zwischen dem 
Büro in Tutzing und der therapeutischen Finca Ca’n Llompart. Es ist für die Öffentlichkeit zugänglich und versteht sich als Ort der 
Begegnung, an dem sich Interessierte umfassend über die Arbeit der Stiftung informieren können. Von Zeit zu Zeit finden dort 
Ausstellungen statt.

Im Jahr 2009 wurde mit der Fundaţia Tabaluga im rumänischen Radeln ein weiterer Sitz der Stiftung eröffnet. Hier entstand, im 
Schatten einer historischen Kirchenburg, ähnlich wie auf der Finca Ca’n Llompart ein Schutzraum für Kinder. Abgerundet wird das 
Ensemble in Radeln durch einen Erlebnisbauernhof, der 2013 eingeweiht wurde und seither in Betrieb ist. Um auch die Dorfbevöl-
kerung zu unterstützen betreibt die Fundaţia Tabaluga seit 2011 ein Ärztehaus, wo einmal wöchentlich eine Ärztin kostenlose Un-
tersuchungen anbietet. Jährlich werden auch zahnärztliche und augenärztliche Untersuchungen durchgeführt. Für die Dorfkinder 
in Radeln wird darüber hinaus seit vielen Jahren das Projekt „After School“ angeboten, um den Kindern weitere Bildungsmöglich-
keiten zu eröffnen.

In Deutschland konnte die Peter Maffay Stiftung im Jahr 2011 mit der Übernahme der ältesten Jugendherberge Bayerns in Jägers-
brunn am Maisinger See im Landkreis Starnberg, ihre Aktivitäten fortsetzen. In einem einzigartigen Vogel- und Naturschutzgebiet 
können benachteiligte Kinder und Jugendliche Erholung finden. Ergänzt wird das Ganze durch das Begegnungshaus in Jägers-
brunn, welches im Frühjahr 2013 eröffnet wurde und seither in Betrieb ist.

Das jüngste Projekt der Peter Maffay Stiftung ist das 2015 von Peter Maffay erworbene Gut Dietlhofen in Bayern. Nur circa 15 Kilo-
meter vom Stiftungssitz Tutzing entfernt, entwickelt es sich mehr und mehr zur Drehscheibe aller Aktivitäten und zum physischen 
Zentrum der Stiftung. Für die Kinder bietet es optimale Voraussetzungen: Rund 70 Hektar Land mit Pferden, Hühnern, einer Bison-
herde, Obst- und Gemüseanbau und viel Platz zum Spielen und Toben, zum Schwimmen und Plantschen im Dietlhofer See. Erste 
Ferienaufenthalte von benachteiligen und traumatisierten Kindern und Jugendlichen im neu errichteten TABALUGAHAUS finden 
seit März 2018 statt. Ein großzügiger Spielplatz, das Multifunktionsspielfeld und ein Tiergehege runden die Angebote für alle gas-
tierenden Gruppen ab.
Die malerische Kirche mit Zwiebelturm, die sich ebenfalls auf dem Gutshof befindet, ist ein Ort der Begegnung und steht allen Kon-
fessionen offen. Ebenfalls 2018 hat das  Bienenprojekt begonnen: Darin wird auf die Wichtigkeit dieser Lebewesen eingegangen, 
die Streuobstwiesen auf dem Gutsgelände bieten dafür beste Voraussetzungen. Als nächstes Projekt wurde im Sommer 2018 das 
Begegnungshaus, die alte Scheune umgebaut. Sie bietet Raum für kreative Workshops, Konzerte und Events. In der meist veran-
staltungsfreien Zeit kann das Haus – vergleichbar mit dem Begegnungshaus in Jägersbrunn – von den Kinder- und Jugendgruppen 
zum Spielen, Entspannen, Musizieren, Malen oder Kochen genutzt werden.

Diese Kinder/Jugendlichen und Familien finden bei der Peter Maffay Stiftung Hilfe:

• Kinder und Jugendliche mit sozialen Problemen
• Kinder und Jugendliche mit Gewalterfahrung 
• Kinder und Jugendliche mit Trauerproblematik, zum Beispiel nach Verlust eines Elternteils 
• Chronisch schwer erkrankte und/oder behinderte Kinder mit ihren Geschwistern und Eltern 
• Pflegekinder oder Alleinerziehende mit Kindern 
• Kinder und Jugendliche, die der humanitären Hilfe bedürfen
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Ihr letztes Anliegen
Mit einem Testament können Sie Menschen bedenken, die ihnen nahestehen. 
Zugleich können Sie eine gute Sache unterstützen, die Ihnen bereits zu Lebzeiten 
wichtig gewesen ist. Die Peter Maffay Stiftung hilft Ihnen dabei, als seriöser Treuhänder 
Ihres Vermächtnisses und Unterstützer benachteiligter Kinder.

Peter Maffay Stiftung Unsere Bankverbindung:
Klenzestraße 1 Münchner Bank eG
82327 Tutzing IBAN: DE76 7019 0000 0007 6570 30
Telefon:  08158 99560 BIC: GENODEF1M01
E-Mail:  stiftung@petermaffay.de    
Web.: www.petermaffaystiftung.de

RECHTLICHER HINWEIS:

Der Inhalt dieser Auflage unseres Ratgebers basiert auf Informationen, die bis Ende Juni 2014 vorlagen. Die Gesetzgebung und 
die Rechtsprechung zum Erbrecht bzw. zum Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht sind ständigen Anpassungen und Änderun-
gen unterworfen.

Wir bitten deshalb um Verständnis, dass für die Vollständigkeit und Richtigkeit der mit aller Sorgfalt ermittelten Angaben keine 
Gewähr oder Haftung für Auswirkungen jeglicher Art übernommen werden kann.
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